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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 403 - Finanzen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Carmen Schmidt/Jürgen Schönhoff 
563 6098/5965 
563 8567 
carmen.schmidt@stadt.wuppertal.de 
juergen.schoenhoff@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

14.05.2007 
 
VO/0463/07 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

05.06.2007 Ausschuss für Finanzen und  
                     Beteiligungssteuerung Empfehlung/Anhörung 
06.06.2007 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
11.06.2007 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Anhebung des Höchstbetrages der Kassenkredite 

 
Grund der Vorlage 
 
§ 87 GO NRW a.F. 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten wird für das Kalenderjahr 2007 auf 
1,2 Mrd. Euro festgesetzt. 
 
Einverständnisse 

 
entfällt 
 
Unterschrift 

 
 
 
Dr. Slawig 
 
Begründung 

 
In § 4 der Haushaltssatzung für die Jahre 2006 und 2007 wurde der Höchstbetrag der 
Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden 
dürfen, auf jeweils 1 Mrd. Euro festgesetzt. 
 
Nach der aktuellen Liquiditätsplanung wird bis zum Ende des Jahres ein Kassenkreditbedarf 
von rund 1,1 Mrd. Euro prognostiziert (s. Anlage). 



  Seite: 2/2 

 
Da im Rahmen der Liquiditätsplanung weitere, z. Zt. nicht quantifizierbare Belastungen für 
den kommunalen Haushalt jedoch nicht auszuschließen sind, wird der Rat um eine 
Ermächtigung von 1,2 Mrd. Euro gebeten. 
 
Diese Entwicklung hat im Wesentlichen folgende Gründe: 
 

 die nicht vorhersehbaren deutlichen Zinserhöhungen (s. beiliegende 
Leitzinsentwicklung und Vorlage VO/0436/07) 

 die zugesagten, aber nicht eingetretenen Haushaltsentlastungen durch Hartz IV, da 
sich die Kosten der Unterkunft in den Jahren 2006 und 2007 stark erhöht haben. 

 die bisher festzustellende Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 
2007, bei der – entgegen der Entwicklung der bundesweiten Zahlen – noch keine 
Steigerung zu verzeichnen ist. 

 
Da die Haushaltssatzung aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nicht veröffentlicht 
wurde, reicht nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht der Ratsbeschluss in der 
vorgelegten Form aus. 

 
Anlagen 
 

Anlagen liegen als externe Dokumente vor. 
 
Anlage 01 – Entwicklung des Leitzinses im Euroraum 
Anlage 02 – Kassenkreditbedarf 2007 
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